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FamRZ	 Zeitschrift für das gesamte Familienrecht
FG	 Festgabe
FoStra	 Forum Strafvollzug (Zeitschrift)
FPPR	 Forensische Psychiatrie, Psychologie, Kriminologie (Zeit-

schrift)
FPR	 Familie Partner Recht (Zeitschrift)
FS	 Festschrift
GA	 Goltdammer’s Archiv für Strafrecht 
gem.	 gemäß
GG	 Grundgesetz
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ggf.	 gegebenenfalls
GRCh	 Charta der Grundrechte der europäischen Union
GVG	 Gerichtsverfassungsgesetz
Hervorh. d. Verf.	 Hervorhebung durch Verfasserin
HRLR	 Human Rights Law Review (Zeitschrift)
HRRS	 Höchstrichterliche Rechtsprechung zum Strafrecht (Zeit-

schrift)
Hs.	 Halbsatz
HStR	 Handbuch des Staatsrechts
HStrfR	 Handbuch des Strafrechts
i. e. S.	 im engeren Sinne
i. H. v.	 in Höhe von
i. S. d.	 im Sinne des / r
i. V. m.	 in Verbindung mit
i. w. S.	 im weiteren Sinne
ICJ	 International Court of Justice (dt. Internationaler Gerichts-

hof)
IGH	 Internationaler Gerichtshof
insb.	 insbesondere
IPbpR	 Internationaler Pakt über bürgerliche und politische Rechte 

vom 19. Dezember 1966
IRG	 Internationales Rechtshilfe Gesetz
IRSG	 Schweizerisches Bundesgesetz über internationale Rechts-

hilfe in Strafsachen
JA	 Juristische Arbeitsblätter
JBl.	 Juristische Blätter
JöR	 Jahrbuch des öffentlichen Rechts der Gegenwart 
JR	 Juristische Rundschau
JURA	 Juristische Ausbildung
JurisPR	 Juris PraxisReport
JuS	 Juristische Schulung
JZ	 Juristenzeitung
KastrG	 Gesetz über die freiwillige Kastration und andere Behand-

lungsmethoden vom 15. August 1969
KG	 Kammergericht Berlin
KJ	 Kritische Justiz
KonsG	 Gesetz über die Konsularbeamten, ihre Aufgaben und Befug-

nisse 
lat.	 lateinisch
m. w. N.	 mit weiteren Nachweisen
MRM	 MenschenRechtsMagazin (Zeitschrift)
MschKrim	 Monatsschrift für Kriminalpsychologie und Strafrechtsre-

form 
MüKo-StGB	 Münchener Kommentar zum Strafgesetzbuch
MüKo-StPO	 Münchener Kommentar zum Strafprozessrecht
NJ	 Neue Justiz – Zeitschrift für Rechtsentwicklung und Recht-

sprechung in den Neuen Ländern
NJW	 Neue Juristische Wochenschrift
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NJW-Spezial	 Neue Juristische Wochenschrift – Spezial
NK	 Neue Kriminalpolitik (Zeitschrift)
Nr. 	 Nummer
NStZ	 Neue Zeitschrift für Strafrecht
NStZ-RR	 NStZ-Rechtsprechungsreport
NVwZ	 Zeitschrift für Verwaltungsrecht
NZW	 Neue Zeitschrift für Verkehrsrecht
o. g.	 oben genannte / r / s / n / m
ÖJZ	 Österreichische Juristen-Zeitung
öStGB	 Österreichisches Strafgesetzbuch
OWiG	 Gesetz über Ordnungswidrigkeiten
RabelsZ	 Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Pri-

vatrecht
Rb 	 Rahmenbeschluss
RistBV	 Richtlinien für das Strafverfahren und das Bußgeldverfahren
RiVAST	 Richtlinien für den Verkehr mit dem Ausland in strafrechtli-

chen Angelegenheiten
RIW	 Recht der Internationalen Wirtschaft (Zeitschrift)
Rn.	 Randnummer
Rpfleger	 Der deutsche Rechtspfleger
RStGB	 Strafgesetzbuch für das Deutsche Reich
RuP	 Recht und Politik (Zeitschrift)
S.	 Seite bzw. bei Normen Satz
s. a.	 siehe auch
SächsVwVG	 Verwaltungsvollstreckungsgesetz für den Freistaat Sachsen
SDÜ	 Übereinkommen vom 19. Juni 1990 zur Durchführung des 

Übereinkommens von Schengen vom 14. Juni 1985 zwischen  
den Regierungen der Benelux-Wirtschaftsunion, der Bundes-
republik Deutschland und der Französischen Republik betref-
fend den schrittweisen Abbau der Kontrollen an den gemein
samen Grenzen (Schengener Durchführungsübereinkommen)

SDÜG	 Gesetz zu dem Schengener Durchführungsübereinkommen 
vom 19. Juni 1990 betreffend den schrittweisen Abbau der 
Kontrollen an den gemeinsamen Grenzen

sic!	 lat. sīc: „so“, „wirklich so“; zur Kenntnismachung der Über-
nahme eines Zitates in ungewöhnlicher Schreibweise oder 
Sprachstil

SJZ	 Schweizerische Juristen-Zeitung
StGB	 Strafgesetzbuch
StIGH	 Ständiger Internationaler Gerichtshof von 1922–1946
StPO	 Strafprozessordnung
StraFo	 Strafverteidiger Forum (Zeitschrift)
StV	 Strafverteidiger (Zeitschrift)
StVK	 Strafvollstreckungskammer
StVollstrO	 Strafvollstreckungsordnung
StVollzG	 Bundesstrafvollzugsgesetz
ThürVwZVG	 Thüringer Verwaltungszustellungs- und Vollstreckungsgesetz
u. a.	 unter anderem
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ÜAG	 Gesetz zur Ausführung des Übereinkommens vom 
21. März 1983 über die Überstellung verurteilter Perso-
nen (Überstellungsausführungsgesetz) vom 26. Septem-
ber 1991

ÜberstÜbk	 Übereinkommen vom 21. März 1983 über die Überstel-
lung verurteilter Personen (Überstellungsübereinkom-
men des Europarats)

UN	 United Nations (dt. Vereinte Nationen)
UN-Antifolterkonvention	 UN-Übereinkommen gegen Folter und andere grau-

same, unmenschliche oder erniedrigende Behandlung 
oder Strafe

UN-Charta	 Charta der Vereinten Nationen
UNCAT	 United Nations Convention against Torture (dt. UN- 

Übereinkommen gegen Folter und andere grausame, un-
menschliche oder erniedrigende Behandlung oder Strafe)

UNS	 UN-Satzung (der Charta der Vereinten Nationen)
UPR	 Umwelt- und Planungsrecht (Zeitschrift)
USA	 United States of America
v. 	 vom / von
v. a.	 vor allem
Var.	 Variante
VBlBW.	 Verwaltungsblätter für Baden-Würrtemberg
VGH	 Verwaltungsgerichtshof
vgl. 	 vergleiche
VollstrHV D-Thailand	 Vertrag vom 26. Mai 1993 zwischen der Bundesrepub-

lik Deutschland und dem Königreich Thailand über die 
Überstellung von Straftätern und über die Zusammenar-
beit bei der Vollstreckung von Strafurteilen

VN	 Vereinte Nationen
VN-Antikorruptions-Übk / UNCAC	 Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 31. Okto-

ber 2003 gegen Korruption
VN-OrgKrim-Übk / UNTOC	 Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 15. No-

vember 2000 gegen die grenzüberschreitende organi-
sierte Kriminalität 

VN-Suchtstoff-Übk	 Übereinkommen der Vereinten Nationen vom 20. De-
zember 1988 gegen den unerlaubten Verkehr mit Sucht-
stoffen und psychotropen Stoffen

VwGO	 Verwaltungsgerichtsordnung
wistra	 Zeitschrift für Wirtschafts- und Steuerstrafrecht
WiVerw	 Wirtschaft und Verwaltung (Zeitschrift)
WÜD	 Wiener Übereinkommen über diplomatische Beziehungen
WÜK	 Wiener Übereinkommen über konsularische Beziehungen
ZaöRV	 Zeitschrift für ausländisches öffentliches Recht und Völ-

kerrecht
ZAP	 Zeitschrift für Anwaltspraxis
ZeuS	 Zeitschrift für europarechtliche Studien
ZfStrVo	 Zeitschrift für Strafvollzug und Straffälligenhilfe
ZfV	 Zeitschrift für Verwaltung
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ZG	 Zeitschrift für Gesetzgebung
ZIS	 Zeitschrift für Internationale Strafrechtsdogmatik
ZP-ÜberstÜbk	 Zusatzprotokoll vom 18. Dezember 1997 zu dem Überein-

kommen über die Überstellung verurteilter Personen
ZPO	 Zivilprozessordnung
ZÖR	 Zeitschrift für öffentliches Recht
ZRG	 Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte
ZRHO	 Rechtshilfeordnung für Zivilsachen
ZRP	 Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStR	 Schweizerische Zeitschrift für Strafrecht
ZStW	 Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft



Einleitung

Obwohl die Bedeutung von Menschenrechten in der Weltpolitik und der Rechts-
ordnung einzelner Länder durch völkerrechtliche Abkommen stetig wächst,1 wer-
den immer wieder Fälle bekannt, in denen Strafgefangene unter menschenunwür-
digen Umständen im auswärtigen Strafvollzug leiden.2 Dies gilt selbst für Staaten, 
die zur Bundesrepublik Deutschland normale bis freundschaftliche Beziehungen 
pflegen. So ist es etwa im thailändischen Strafvollzug keine Seltenheit, dass bis zu 
60 Gefangene in beengten Räumen untergebracht sind, die weder über genügend 
Schlafplätze noch ausreichend sanitäre Anlagen verfügen.3 Hafträume, in denen 
sich über 40 Inhaftierte nur eine Toilette und eine Waschmöglichkeit teilen, sind 
dort die Regel. Die mangelnde Versorgung der Gefangenen führt auch zu hygieni-
schen Problemen und der schnellen Verbreitung von Krankheiten wie Tuberkulose 
oder Parasitenbefall, die durch eine ungenügende medizinische Versorgung4 zu 
echten „Normalzuständen“ in auswärtiger Haft werden. Zu den Mangelzuständen 
in den Hafträumen kommen die Gefahren durch Mitinsassen, die sich in der engen 
Zelle einen geeigneten Schlafplatz oder allgemein eine gute Stellung in der Macht-
hierarchie innerhalb der Gefangenenstruktur erkämpfen wollen.5 Thailand ist aber 
kein Einzelfall für menschenrechtswidrigen Strafvollzug. Ähnliche Bedingungen 
finden sich beispielsweise auch in Marokko,6 Kenia,7 Argentinien,8 Indien9 oder 
Russland10.11 Neben den gravierenden Haftbedingungen kommt es teilweise auch 
zu Folter einzelner Gefangener durch den auswärtigen Staat, wie es zuletzt erst für 

	 1	Siehe Tomuschat, in: Breuer et al. (Hrsg.), Im Dienste des Menschen, S. 58 f. oder auch 
zur schnellen Entwicklung der Menschenrechte in Europa Nußberger, JZ 2018, 845, 845 f.
	 2	Allgemein zum Leiden im auswärtigen Strafvollzug auch kurz Hüttemann, StV 2016, 
519, 527.
	 3	BGH, Urteil v. 5. November 2014, Az. 1 StR 299/14, Rn. 10 (= BeckRS 2014, 23680).
	 4	BGH, Urteil v. 5. November 2014, Az. 1 StR 299/14, Rn. 11 ff. (= BeckRS 2014, 23680); 
Patzak, in: Körner / Patzak, BtMG Vorb. §§ 29 ff., Rn. 190.
	 5	BGH, Urteil v. 5. November 2014, Az. 1 StR 299/14, Rn. 11 (= BeckRS 2014, 23680).
	 6	OLG Zweibrücken, Beschluss v. 27. Mai 1992, Az. 242/92, 1 Ws 241/92, 1 Ws 242/92, 
Rn. 5 (= BeckRS 1992, 09618); BGH, StV 1982, 468 (= Beschluss v. 26. März 1982, Az. 2 StR 
700/81).
	 7	LG Zweibrücken, NStZ-RR 1997, 206. 
	 8	EGMR, S. M. gegen Deutschland, Entsch. v. 16. Oktober, Az. 43346/05 (= BeckRS 2008, 
06625).
	 9	BVerfG, JZ 2004, 141, 143 (= BVerfGE 108, 129).
	 10	EGMR, Ananyev u. a. gegen Russische Föderation, Entsch. v. 10. Januar 2012, Rn. 133, 
145 (= BeckRS 2013, 02134).
	 11	Siehe Riegel / Speicher, StV 2016, 250, 255.
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den Strafvollzug in der Türkei vermutet werden musste.12 Selbst im europäischen 
Raum werden immer wieder mangelhafte Zustände im Strafvollzug festgestellt.13

In der Bundesrepublik Deutschland existiert in Form der sog. Vollstreckungs-
übernahme ein Rechtsinstitut, welches unter anderem dazu geeignet ist, im Ausland  
inhaftierte deutsche Staatsangehörige aus den schlimmen Haftbedingungen zu 
befreien. So ist es durch die Rechtshilfe der Vollstreckungsübernahme möglich, 
das Urteil eines anderen Staates (des sog. Urteilsstaats) auf eigenem Territorium 
im inländischen Strafvollzug als sog. Vollstreckungsstaat zu vollziehen. Auf die-
sem Wege kann der deutsche Staatsangehörige aus dem auswärtigen Strafvollzug 
befreit werden, ohne dass der Urteilsstaat seinen Strafanspruch aufgeben muss. 
Dennoch wurde in der Vergangenheit nur selten von dieser speziellen Form der 
Rechtshilfe Gebrauch gemacht. Die Gründe für die verhältnismäßig niedrige An-
zahl erfolgreicher Vollstreckungsübernahmen sind vielfältig,14 doch können die 
Zulässigkeitsvoraussetzungen des Vollstreckungsübernahmeverfahrens aus dem 
Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen15 (IRG) als ein möglicher 
Grund genannt werden. § 49 Abs. 1, 2 IRG und § 54 IRG stellen durch verschiedene  
Bedingungen sicher, dass nur solche ausländischen Erkenntnisse16 zur Vollstre-
ckung übernommen werden, die weitgehend der eigenen Rechtsordnung und dem  
eigenen Rechtsverständnis entsprechen. Da die einzelnen Rechtsordnungen der 
Länder jedoch oftmals voneinander abweichen,17 war durch diese Einschrän-
kung teilweise von vorneherein ausgeschlossen, deutsche Staatsangehörige nach 
Deutschland in einen menschenwürdigen Strafvollzug überführen zu können; das 
selbst dann, wenn der im Ausland Verurteilte ausdrücklich um seinen Schutz und 
eine Vollstreckung in deutschen Gefängnissen bat. Da die Regelungen der Vollstre-
ckungsübernahme im Ursprung die Rechte des Betroffenen schützen sollten,18 hatte 
die Ablehnung einer Übernahme der fremden Strafvollstreckung wegen fehlender  
Übereinstimmung mit eigenen Strafgesetzen eine paradoxe Folge. So musste der 
im Ausland Verurteilte nicht nur eine Strafe erdulden, die dem deutschen Rechts-
verständnis widerspricht, sondern hatte die Strafe zusätzlich unter unvergleichlich 
schweren Haftbedingungen im ausländischen Strafvollzug zu verbüßen. 

	 12	OLG Bremen, Beschluss v. 28. September 2017, Az. 1 Ausl. A 13/17, Rn. 16 ff. (= BeckRS 
2017, 126886).
	 13	Riegel / Speicher, StV 2016, 250, 256; etwa zu Rumänien BVerfG, Einstweilige Anordnung 
v. 16. Januar 2019, Az. 2 BvR 2627/18 (= BeckRS 2019, 477) oder auch zu Ungarn OLG Karls
ruhe, Beschluss v. 31. Januar 2018, Az. 6 Ausl. A 46/17, Rn. 17 ff. (= BeckRS 2018, 17974).
	 14	Siehe zu der Anzahl erfolgreicher Vollstreckungsübernahmen in den letzten Jahren in 
den Auslieferungsstatistiken des BMJV, abzurufen unter: https://www.bmjv.de/SharedDocs/
Downloads/DE/Service/Statistiken/Download/Gesamt_Auslieferung.html; abgerufen am: 
7.11.2019).
	 15	Gesetz über die Internationale Rechtshilfe in Strafsachen vom 23. Dezember 1982, 
BGBl. I 1982, S. 2071, BGBl. I 1994, S. 1537, zuletzt geändert durch Gesetz vom 27. August 
2017, BGBl. I 2017, S. 3295.
	 16	Ein anderer Begriff für Urteil.
	 17	Zum Bereich des Strafrechts kurz Weigend, in: HStrfR I, § 23 Rn. 16 f.
	 18	BT-Drs. 9/1338, S. 29 f.; Bartsch, NJW 1984, 513, 513; Schroeder, ZStW 1986, 457, 458.

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Statistiken/Download/Gesamt_Auslieferung.html
https://www.bmjv.de/SharedDocs/Downloads/DE/Service/Statistiken/Download/Gesamt_Auslieferung.html


25Einleitung 

Diesen unzureichenden Schutz für deutsche Staatsangehörige in auswärtiger 
Haft hat der deutsche Gesetzgeber jedoch erkannt. Seit der Gesetzesänderung im 
Jahr 201519 besteht daher die Möglichkeit, mehr deutschen Staatsangehörigen, die 
unter unzumutbaren Haftbedingungen im Ausland leiden, abzuhelfen.20 Gemeint 
ist die Einführung der Ausnahmeregelungen des § 49 Abs. 3 IRG und § 54a IRG. 
Durch diese ist es erstmals im deutschen Recht möglich, auch solche freiheitsent-
ziehenden Sanktionen eines anderen Staates zur Vollstreckung zu übernehmen, 
die teils weit von der eigenen Rechtsordnung abweichen.21 Die Vorschriften zeigen 
einen Perspektivenwechsel in der Rechtshilfe, der seit einiger Zeit zu beobach-
ten ist. Wurden die Rechte und Interessen des Betroffenen22 in den Anfängen der 
grenzüberschreitenden Zusammenarbeit eher als Hindernis angesehen,23 haben 
diese in den letzten Jahrzehnten einen immer höheren Stellenwert gewonnen.24 
Daher lockern auch die Ausnahmeregelungen die strengen Voraussetzungen aus 
§ 49 Abs. 1, 2 IRG und § 54 Abs. 1 IRG auf. Während § 49 Abs. 3 IRG eine Voll-
streckungsübernahme einer freiheitsentziehenden Sanktion auch ohne die gängi-
gen Zulässigkeitsvoraussetzungen aus § 49 Abs. 1 IRG ermöglicht, öffnet § 54a 
Abs. 1 Nr. 1 IRG die Vollstreckungsübernahme für Urteile, die eine Freiheitsstrafe 
über das deutsche Höchstmaß hinaus vorsehen. § 54a Abs. 1 Nr. 2 IRG belässt dem 
Urteilsstaat nach Vollstreckungsübernahme durch Deutschland weiterhin ein Mit-
spracherecht, wann mit der Strafaussetzung begonnen werden kann. 

Wenngleich durch die Ausnahmeregelungen mehr Verurteilte aus der oftmals 
belastenden, auswärtigen Haft in den deutschen Strafvollzug überführt werden 
können, müssen die möglichen Vollstreckungsübernahmen auch kritisch betrachtet 
werden.25 Diese weichen von gängigen Rechtshilfevoraussetzungen ab und lassen 
die Vollstreckung von fremden Freiheitsstrafen zu, die so niemals in Deutschland 
einen gerechtfertigten Eingriff in das Recht aus Art. 2 Abs. 2 S. 2 GG ermöglicht 
hätten. Dabei ist nicht nur fraglich, ob bei einem fremden Urteil, welches aus einem 
auswärtigen Strafprozess stammt, auf eine rechtsstaatliche Wahrheitsfindung und 
eine sichere Feststellung der Schuld des Betroffenen vertraut werden kann, sondern 
auch, inwieweit die Subjektqualität des Verurteilten bei Vollstreckung der fremden 

	 19	Gesetz zur Verbesserung der internationalen Rechtshilfe bei der Vollstreckung von frei-
heitsentziehenden Sanktionen und bei der Überwachung von Bewährungsmaßnahmen sowie 
zur Änderung des Jugoslawien-Strafgerichtshof-Gesetzes und des Ruanda-Strafgerichts-
hof-Gesetzes vom 17. Juli 2015, BGBl. I 2015, S. 1349; BR-Drs. 24/15.
	 20	Ähnl. Hüttemann, StV 2016, 519, 527.
	 21	Hüttemann, StV 2016, 519, 527; Heydenreich, StV 2015, 8, 12.
	 22	Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird vorliegend auf die weibliche Form verzichtet. 
Gemeint sind jedoch stets alle Formen des Geschlechts. 
	 23	Werkusch, Vollstreckung ausländischer Straferkenntnisse, S. 101; Plachta, in: Eser / La-
godny (Hrsg.), Principles and Procedures, S. 326.
	 24	Trechsel, in: Eser / Lagodny (Hrsg.), Principles and Procedures, S. 633 ff.; Werkusch, Voll-
streckung ausländischer Straferkenntnisse, S. 101 f.; Ziegenhahn, Schutz der Menschenrechte, 
S. 33; Bundesrechtsanwaltskammer, Stellungnahme Nr. 10/2015, S. 2.
	 25	So auch Heydenreich, StV 2015, 8, 12 ff.; Hüttemann, StV 2016, 519, 527.


